
NRW-Schulministerium: Kategorie "unbeschulbar"
gibt es nicht
Beitrag von „dzeneriffa“ vom 26. Januar 2018 21:59

Frau Ministerin, die Kategorie gibt es in NRW sehr wohl! Nennt sich nur anders: Schulgesetz von
NRW 40(2) :
(2) Für Kinder und Jugendliche, die selbst nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten
sonderpädagogischer Förderung nicht gefördert werden können, ruht die Schulpflicht. Die
Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde; sie holt dazu ein Gutachten der unteren
Gesundheitsbehörde ein und hört die Eltern an.

Wie Krabbabel schon sagte, es braucht eine SL mit Eiern. Im Ref wurde das an meiner Schule
für einen Schüler durchexerziert. Der Schüler war allerdings innerhalb seiner Familie mit einer
Art Ausbildungsvorbereitung versorgt. Ich weiß nicht, wie die Schulaufsicht ohne diese
Versorgung entschieden hätte.
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